
Zeitschrift: Der Freidenker [1927-1952]

Herausgeber: Freigeistige Vereinigung der Schweiz

Band: 20 (1937)

Heft: 8

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


BERN 15. April 1937. DER Mr. 8 - 20. Jahrgang

FREIDENKER
ORGAN DER FR E I G E I ST I G EN VEREINIGUNG DER SCHWEIZ

Erscheint regelmässig am 1. und 15. jeden Monats

Redaktion u-d Literaturstelle:
Transitfach 541 Bern

Telegrammadresse :

Preidenker Bern
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Das Licht der Erkenntnis macht den Menschen zum
Herrn der Natur. Eugen Dietzgen.

Abonnementspreis jährt. Fr. 6.—

(Mitglieder Fr. 5.—)
Sämtliche Mutationen bezügl. des Abonnements,

Bestellungen etc. sind zu richten
Bahnpostfach 15 853, Zürich I.

INHALT: Vom baslerischen Universitätsgesetz. — Die Politik des Vatikans. — Jugendweihe. —
Literatur.

Verschiedenes. — Ortsgruppen. —

Tom baslerischen Ilniversitätsgesetz.
Die älteste Universität der Schweiz, die Hochschule von

Basel, die, wie die Sonne in der Sterne Chor, sich von sieben
Hochschulen umstellt sieht, erhält nicht nur ein neues
Kollegiengebäude, sondern auch eine neue gesetzliche Grundlage
an Stelle des Universitätsgesetzes vom Jahre 1866.

Als Freidenker können wir die neue Hochschulverfassung
nicht ohne ein Wort des Bedauerns entgegennehmen, um so
weniger als es sich um die Verfassung der mater matrum der
Schweiz handelt, die in allen Teilen wegleitend sein sollte.

Im Jahre 1925 stellte der damalige Redaktor des
kommunistischen «Basler Vorwärts», Herr Dr. phil. F. "Wieser, ein
Pfarrerssohn, das Postulat, es möchte die theologische Fakultät

der Universität aufgehoben werden. In der Begründung
berief sich der Postulan t u a. auch auf die im Stadtkanton
durchgeführte Trennung von Kirche und Staat. Das Postulat
wurde vom Grossen Rat dem Regierungsrat zur Prüfung und
Berichterstattung überwiesen. Die Berichterstattung der
verschiedenen amtlichen Stellen zuhanden des Regierungsrates
(Regenz, Kuratel, Erziehungsrat) zog sich hin bis zum Jahre
1985 als der Regierungsrat das neue Universitätsgesetz beriet,
bei welchem Anlasse er auch zu dem Begehren betr. die
Aufhebung der theologischen Faktultät Stellung zu nehmen hatte.

Der Regierungsrat erklärte sich für die Beibehaltung dieser

Fakultät aus Gründen, die schon von den berichterstattenden

Instanzen angeführt wurden. Die Exekutive führte in
ihrem Ratschlag lediglich bei, dass das Studium der Religionen

und ihres Einflusses auf die Menschheit eines der
interessantesten Gebiete für den menschlichen Geist sei und dass
die wissenschaftliche Behandlung der religiösen Probleme sich
ebne weiteres aufdränge und eine Universität, die die
Geisteswissenschaften pflegen wolle, könne auf die wissenschaftliche

Erforschung der Religionen nicht verzichten. Das sind
natürlich Gründe, die von den Gegnern der Theologie auch
nie bestritten wurden. Die Bedeutung der Religionsgesohichte
ist von keinem Freidenker verkannt worden. Für diesen Zweig
der Wissenschaft braucht es aber keine Fakultät. Allein unsere
Universitäten kranken eben immer noch an einer Unklarheit
über die Entwicklung und die heutige praktische Bedeutung
der Fakultäten. Fasst man das Universitätswesen als
verwaltungsrechtliche Berufsbildungsanstalt auf, so mag die theologische

Faktultät als Berufsschule für die Pfarrer bestehen bleiben,

wie es die napoleonische Universite administrativ auf¬

gefasst hat. Werden die Universitäten aber auch in dhren
Fakultäten als Ganzes, als Träger der freien geistigen Entwicklung

überhaupt, betrachtet, so hat diese Fakultät keine Berechtigung

mehr. Die Religionsgeschichte kann zusammen mit
Kriegs-, Staats-, Literatur-, Kultur- oder Philosophiegeschichte
in der Fakultät der Natur- und Geisteswissenschaften doziert
werden.

Die' regierungsrätliche Vorlage wurde an eine grossrätliche
Kommission gewiesen, in der neben 2 Kommunisten und 4
Sozialdemokraten 9 bürgerliche Ratsmitglieder sassen. Zu den
Beratungen wurden zwei Professoren der Universität und
Herr Dr. phil. E. Haenssler, der sich bereits vor Jahren

in seiner Schrift «Zur Krise der theologischen Fakultäb
mit der Frage befasste, zugezogen. Dieser Zuzug aus akademischen

Kreisen beweist, welche Bedeutung man der Anregung
beimass und welches Ansehen gerade Herr Dr. Haenssler
geniesst, der weder dem Rate noch dem Lehrkörper der
Universität angehört. So kam es, wie es in dem von Herrn Nationalrat

Dr. Oeri verfassten Kommissionsbericht heisst, zu
einer «höchst interessanten kontradiktorischen Verhandlung».
Herr Dr. Haenssler vertrat seinen bekannten Standpunkt,
dass die Theologie, die die Richtigkeit bestimmter Glaubenslehren

voraussetzt, keine Wissenschaft im wirklichen Sinne
sei und deshalb nicht an die Universität eines Staates gehöre,
der sich von der Kirche längst getrennt habe. Die Ansicht,
dass die Trennung von Kirche und Staat in Basel-Stadt
folgerichtig auch die Loslösung der theologischen Fakultät von der
Hochschule zur Folge haben müsste, wurde später im Grossen
Rate auch vom freisinnigen Herrn a. Ständerat Dr. Thalmann
vertreten. Die Herren übersehen aber Eines: Es handelte sich

nur um eine äussere Trennung, niemals um eine innere Scheidung!

Die Trennung gleicht der Gütertrennung eines
Ehepaares. Die Kirche ist frei, hat aber vom Staat, als der älteren

Institution, den Charakter einer öffentlich rechtlichen
Korporation mit Steuerrecht als Mitgift bekommen. Und nun
wird ihm, dem Staat, noch zugemutet, die pfarrherrlichen Diener

zu unterrichten. Auch hier vermisst man, nicht bloss ih
der rein politischen Politik, die Ehrlichkeit. —

Die beiden Professoren von der Universität gaben zu, es

handle sich bei der Theologie nicht um die gleiche Art, mit
dem Problem der Wahrheit zu ringen, wie bei den übrigen
Wissenschaften, wohl aber um eine gleichberechtigte Art, die
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